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Handwerk bringt
Bundestag und
Bundesrat zur Rüge
Düsseldorf. Das „Dienstleistungspaket
2017“ aus Brüssel enthält einen
Richtlinienentwurf zur Überprüfung
der Verhältnismäßigkeit von Berufs-
reglementierungen. Die geplante
Norm stößt laut Handwerk.NRW 
erneut tief in die originäre Rechts-
sphäre der Mitgliedstaaten vor und
überschreite den Kompetenzrahmen
der EU. Künftig solle jeder Änderung
einer nationalen Ausbildungs- oder
Prüfungsordnung eine umfassende
Untersuchung der Erforderlichkeit
vorgeschaltet werden. Regierungen
sollen ihre Novellierungsabsicht
vorab der EU zur Einsicht vorlegen.
„Faktisch wird dem nationalen 
Gesetzgeber jedweder Spielraum in
der Gestaltung seiner Berufspolitik
und Qualifizierungskultur genom-
men“, weist der Präsident von Hand-
werk.NRW, Andreas Ehlert, auf die
Tragweite des geplanten Eingriffs hin. 

Ehlert und weitere Mitstreiter aus
dem Handwerk haben sich mit Erfolg
für eine Abwehrreaktion eingesetzt:
Der Bundestag verabschiedete mit
der Mehrheit der Koalitionsfraktionen
eine Subsidiaritätsrüge gegen die
geplante Berufsreglementierungs-
Richtlinie. Der Bundesrat schloss
sich an und sprach seinerseits die
Rüge aus. Frankreich und Österreich
haben diese ebenfalls nach Brüssel
geschickt.  red

München. Bundeskanzlerin Angela
Merkel hat beim Spitzengespräch
der deutschen Wirtschaft auf der
Internationalen Handwerksmesse 
in München die Spitzen der 
Wirtschaftsverbände und Unterneh-
mer getroffen. Dazu verfassten der
Zentralverband des Deutschen
Handwerks, der Deutsche Industrie-
und Handelskammertag, der
Bundesverband der Deutschen 
Industrie und die Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände
eine gemeinsame Erklärung.

Drei Schwerpunkte setzt die 
Wirtschaft im Frühjahr 2017: freien
Handel und offene Märkte, die 
Stärkung Europas und ein wett-
bewerbsfähiges Deutschland. Sie
seien neben hohem Qualifikations-
niveau und innovativer Kraft der
Unternehmen die Basis für „Made 
in Germany“ und machten das Land
stark.

In Deutschland hängt beinahe
jeder vierte Arbeitsplatz am 
Export. Deshalb setzen sich die 
Verbände für die Weiterentwicklung
des regelbasierten multilateralen 
Handelssystems mit offener, fairer
und wertebasierter Ausrichtung ein. 

Angesichts der globalen Heraus-
forderungen habe die Festigung der
Europäischen Union zusätzliche 
Bedeutung. Die Wirtschaft in
Deutschland fordert die Mitglied-
staaten auf, durch Strukturreformen
angemessene und überzeugende
Schritte zur Stärkung von Produkti-

Grundpfeiler für „Made in Germany“
Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft mit der Bundeskanzlerin – Berufliche Bildung stärker fördern

vität und Wachstum vorzunehmen.
Auch wegen wachsender sicher-
heitspolitischer Herausforderungen
müsse die EU ihre Handlungsfähig-
keiten zurückgewinnen.

In der gemeinsamen Erklärung
spielt natürlich auch Digitalisierung
eine wichtige Rolle. Die vier Spitzen-
verbände sehen in Deutschland
weiterhin einen „gravierenden Nach-
hol- und Beschleunigungsbedarf“.
Flächendeckender Netzausbau
schaffe neue Möglichkeiten und 
Flexibilitäten bei der orts- und zeitun-
abhängigen Verwirklichung von Ideen
oder für neue Arbeitsmodelle. Dies
könne die Standortwahl wie auch die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf

erleichtern. Solche Entwicklungen
trügen auch zur Sicherung der Fach-
kräfte von morgen bei. Grundlage für
eine breite Akzeptanz und Nutzung
der Chancen der Digitalisierung sei
die Gewährleistung einer hinreichen-
den Datensicherheit.

„Die berufliche Bildung ist 
ein Grundpfeiler für Stärke und 
Innovationsfähigkeit der deutschen
Wirtschaft und somit für ‚Made 
in Germany‘“, so die Verbände.
Neben der dualen Erstausbildung sei
künftig die berufliche Fort- und
Weiterbildung auszubauen und zu
stärken, insbesondere auch zur 
Vermittlung digitaler Kompetenzen.
Hierzu müsse die flächendeckende

personelle, materielle und finanzielle
Ausstattung und Förderung, die
neben den Berufsschulen und der
überbetrieblichen Lehrlingsunterwei-
sungen auch die Einrichtungen und
Absolventen der Höheren Berufsbil-
dung fokussiert, hohe Priorität haben.
Berufsschulen müssten an Investi-
tions- und Förderprogrammen des
Bundes und der Länder in gleicher
Weise beteiligt werden wie allgemein-
bildende Schulen. Gerade im Bereich
der beruflichen Aus-, Fort- und
Weiterbildung sowie der grenzüber-
schreitenden Qualifikationsanerken-
nungen müsse in der EU weiterhin
strikt die Leitlinie der Subsidiarität und
des Ziellandprinzips gelten. red

Zukunft? Entscheiden! Mitbestimmen.
Bei allem Optimismus und bei aller Lebensfreude: Es gibt in diesen Tagen mehr als zehn dicke Fragezeichen, und 
es braucht mehr als zehn klare Antworten, um die aktuellen Probleme global, europäisch, bundesweit und regional
in den Griff zu bekommen. Statt zu verzweifeln, müssen wir Wege zu Lösungen suchen und finden. Zum Beispiel am
14. Mai zur Wahlurne. Demokratie hat nur eine Chance, wenn sie auf einer breiten Basis steht und stabile Mehrheiten
Populisten und Extremisten klein halten. Nach der Wahl ist dann die Politik gefragt. Das Handwerk in NRW hat schon
mal klare Erwartungen an die neuen Abgeordneten formuliert. 
Für einen Weg müssen sich auch Handwerksunternehmer immer wieder entscheiden. Wo geht es lang in Sachen 
Angebot und Spezialisierung? Wo finde ich neue Fachkräfte? Wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren? Wer diese
Fragen unbeantwortet lässt, wird schmerzhafte Rückschritte erleben. Entscheidungen, Meinungen, Handlungen – sie
sind von jedem Einzelnen gefragt. Leser, die sich für die weiteren Seiten unserer „Handwerkswirtschaft“ entscheiden,
werden dazu viele Anregungen und Empfehlungen finden. ebr/Foto: fotolia

Spitzentreffen in München: Bundeskanzlerin Angela Merkel diskutierte auf der Internationalen Handwerksmesse mit den Präsidenten
von ZDH, DIHK, BDI und BDA Foto: ZDH/Ortrud Stenger



STEUERN & RECHT
Nr. 4 · April 2017 SEITE 17

Spiertz
Steuerbüro

Erstellung von Buchführungen und Lohnabrechnungen

Erstellung von Steuererklärungen

Erstellung von Bilanzen sowie Einnahmenüberschussrechnungen

Beratung bei Unternehmensneugründungen

Achim Spiertz
Steuerberater

Landwirtschaftliche Buchstelle

Von-Coels-Straße 405 • 52080 Aachen • Tel.: 0241/70526-0 • Fax: 0241/ 70526-20

E-Mail: beratung@spiertz.org • Internet: www.spiertz.org

S       

Aachen. Gesellschafter-Geschäfts-
führer haben eine Sonderstellung im
Unternehmen: Sie sind Unternehmer
und Arbeitnehmer zugleich. Auf-
grund dieser Doppelrolle können sie
daher, wie jeder Arbeitnehmer auch,
unversteuertes Geld für den Aufbau
von Altersvorsorge zur Seite legen.
Der Mitarbeiter macht das üblicher-
weise im Rahmen der Gehaltsum-
wandlung, zum Beispiel mit einer 
Direktversicherung. Dem Unternehmer
stehen hier jedoch erheblich mehr
Möglichkeiten zur Verfügung: Er kann
dazu nicht nur sein Gehalt, sondern
auch die Gewinne des Unternehmens
vor Steuern nutzen.

Die Gewinnentnahme ist für den
Unternehmer die teuerste Variante,
Geld aus der Firma zu holen: Zuerst
zahlt er die Unternehmenssteuern,
also Gewerbe- und Körperschafts-
steuer, danach wird er vom Finanz-
amt mit den privaten Steuern ein
zweites Mal zur Kasse gebeten.

Nutzt er stattdessen die Möglich-
keiten des Betriebsrentengesetzes,
holt er damit unversteuerten Gewinn
aus dem Unternehmen auf die priva-
te Seite. Das Ganze dann auch ohne
Konsumverzicht, denn sein Gehalt
(aus dem zum Beispiel heute private
Lebensversicherungen bezahlt wer-
den) bleibt dabei unangetastet. Es
bietet dem Unternehmer erheblich
mehr Möglichkeiten, als üblicher-
weise bekannt sind und genutzt wer-
den: Zum einen dürfen Versorgungs-
ansprüche aufgebaut werden, die bis
zu drei Viertel des Gehaltes betragen.

Das heißt, der Gesellschafter-
Geschäftsführer kann aus seiner
GmbH so viel Geld steuerfrei entneh-
men, dass er davon seine eigene 
lebenslange Pension in Höhe von 
bis zu 75 Prozent seines Gehaltes 
finanzieren kann. Wenn das richtig
gemacht wird, kann diese steuerfreie
Entnahme für viele Unternehmer zum
Geschäft des Lebens werden.

Zum anderen beschränkt das 
Betriebsrentengesetz auch nicht 
die Form der Geldanlage. Klassi-
scherweise wird betriebliche Alters-
vorsorge fast gleichgesetzt mit 
Versicherung. Neben der Versiche-
rungslösung ist im Geldwert jedoch
genauso gut die Kapitalanlage wie
aber auch die Investition in Sachwer-
te, beispielsweise in Immobilien,
machbar. Zu beiden Punkten gibt es

natürlich gesetzliche Vorgaben, die
einzuhalten sind, um diese Potenziale
für sich zu nutzen. In Anbetracht 
der machbaren Größenordnung lohnt
jedoch immer die individuelle
Prüfung durch den Fachmann.

Über viele Jahre hinweg war die
Pensionszusage mit Rückdeckungs-
versicherung für den Unternehmer
die einzige Möglichkeit, direkt aus
der Firma heraus Versorgung auf-
zubauen und dadurch Steuern zu
verschieben. Das Unternehmen sagt
dabei seinem Geschäftsführer eine
lebenslange Pension zu, meist 
kombiniert mit Witwen- und Waisen-
renten sowie Invaliditätsabsicherung. 

Risiko absichern
Die dazu gehörige Rückdeckungs-
versicherung beinhaltet üblicher-
weise als Risikoabsicherung zwar die
Invalidität, nicht jedoch die Altersrente.
Zur deren Finanzierung wird lediglich
ein aus der statistischen Lebenser-
wartung abgeleiteter Kapitalbetrag
angespart, der zu Rentenbeginn ans
Unternehmen ausbezahlt wird.
Leben dann die Pensionäre z. B. fünf
Jahre länger, als die Statistik an-
nimmt, kommen auf die Nachfolger
zusätzliche Kosten in Höhe von fünf
Jahresrenten zu. Die sinkenden 
Versicherungszinsen der letzten Jahre
führen zu weiteren Unterdeckungen.

Berlin. Mit Urteilen vom 30. Novem-
ber 2016 hat der Bundesfinanzhof
(BFH) entschieden, dass Zahlungen
des Arbeitnehmers an den Arbeit -
geber für außerdienstliche Nutzung
eines betrieblichen Fahrzeugs und
für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte den geldwerten Vorteil
der Nutzungsüberlassung mindern.
Dies gilt auch bei der 1%-Regelung.

Der BFH war davon ausgegan-
gen, dass vom Arbeitnehmer selbst
getragene Kfz-Kosten nicht steuer-

lich berücksichtigt werden können,
wenn der Nutzungsvorteil pauschal
nach der 1%-Regelung bemessen
wird.

Der Bundesfinanzhof hat nun
seine Rechtsprechung zugunsten
der Steuerpflichtigen so geändert,
dass künftig nicht nur ein pauscha-
les Nutzungsentgelt, sondern auch
individuelle Kosten des Arbeitneh-
mers bei Anwendung der 1%-Rege-
lung steuerlich zu berücksichtigen
sind. Fabian Bertram, ZDH

Geschäft des Lebens
Steuerbefreite Gewinnentnahme für Gesellschafter-Geschäftsführer

Diese Risiken sind heute keinem
Nachfolger mehr zuzumuten, ein
Fremdverkauf der Firma ist auf
Grund dessen gar nicht mehr mach-
bar. Man kann inzwischen jedoch
diese Risiken erheblich minimieren,
sie zu überschaubaren Kosten aus
dem Unternehmen auslagern oder
auch die Rückdeckung von der 
Versicherung beispielsweise auf Im-
mobilien wechseln. Die Vorteile
liegen auf der Hand: Bei den
richtigen Immobilien liegt die Rendite
weit oberhalb von aktuellen Versi-
cherungszinsen, zudem fließt die
Miete ja auch dann noch weiter,
wenn die statistische Lebenserwar-
tung längst überschritten ist. 

Alternativ kann zu Rentenbeginn
die Immobilie anstelle der Kapital-
abfindung an den Pensionär über-
tragen werden. So bliebe dann auch
für die Erben, anders als bei der 
Versicherung, nach dem Tod des
Pensionärs noch ein erheblicher 
Vermögenswert übrig.

Auch hier liegt der Teufel im 
Detail, insbesondere der Aufrechter-
haltung des Insolvenzschutzes und
der Auswahl der dazu geeigneten
Immobilien kommt dabei eine zentra-
le Bedeutung zu. Eine fachkundige
Begleitung auf diesem Weg ist 
unverzichtbar. Gastbeitrag von Nicolai Tibussek, 

Rötche & Kollegen GmbH

Vortrag in der Handwerkskammer Aachen: Friedrich-Wilhelm Weber (links), Leiter der
HWK-Unternehmensberatung, und Kurt Krüger, betriebswirtschaftlicher Berater, begrüßten
Nicolai Tibussek (Mitte). Foto: Doris Kinkel

Ein-Prozent-Regel fährt vor
Zuzahlungen des Arbeitnehmers mindern den Vorteil

Berlin. Mit Urteilen vom 15. Dezem-
ber 2016 (VI R 53/12 und VI R 86/13)
hat der Bundesfinanzhof (BFH) ent-
schieden, dass die Höchstbetrags-
grenze für die abzugsfähigen Auf-
wendungen für ein häusliches
Arbeitszimmer von 1.250 Euro per-
sonenbezogen anzuwenden ist,
wenn mehrere Steuerpflichtige
dieses häusliche Arbeitszimmer 
gemeinsam nutzen.

Hintergrund: Grundsätzlich kann
ein Steuerpflichtiger die Aufwendun-
gen für ein häusliches Arbeitszimmer
nicht als Werbungskosten abziehen
(§ 9 Abs. 5 i. V. m. § 4 Abs. 5 Satz 1
Nr. 6b Satz 1 EStG). Dies gilt nur
dann nicht, wenn für die betriebliche
oder berufliche Tätigkeit kein anderer
Arbeitsplatz zur Verfügung steht. In
diesem Fall wird die Höhe der ab-
ziehbaren Aufwendungen jedoch auf
1.250 Euro begrenzt.

Der Bundesfinanzhof war nach
seiner bisherigen Rechtsprechung
von einem objektbezogenen Abzug
der Aufwendungen für ein häusliches
Arbeitszimmer ausgegangen.
Danach waren die abziehbaren Auf-
wendungen – unabhängig von der
Anzahl der das Arbeitszimmer nut-
zenden Personen – auf 1.250 Euro
begrenzt, soweit das Arbeitszimmer
nicht den Mittelpunkt der gesamten
betrieblichen und beruflichen Betäti-
gung bildet (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b
Satz 3 EStG).

Mit den oben genannten Urteilen
hat der BFH seine Rechtsprechung
nun zugunsten der Steuerpflichtigen
geändert. Der Höchstbetrag von
1.250 Euro kann nach höchstrichter-
licher Rechtsprechung nunmehr von
jedem Steuerpflichtigen, der das Ar-
beitszimmer nutzt, in voller Höhe in
Anspruch genommen werden. red

Arbeitszimmer zu Hause
Höhere Steuerersparnis möglich

Foto: pixabay




